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Erwägungen

E. 1
In der angefochtenen Verfügung wird abschliessend über den Antrag auf Ausrichtung einer
Entschädigung für im Strafverfahren angefallene Kosten entschieden. Die Verfügung ist als
kantonal letztinstanzlicher ( Art. 80 BGG ), verfahrensabschliessender Entscheid ( Art. 90
BGG ) eines oberen Gerichts ( Art. 86 Abs. 2 BGG ) betreffend eine Strafsache zu
qualifizieren, womit dagegen die Beschwerde in Strafsachen grundsätzlich offensteht ( Art.
78 Abs. 1 BGG ). Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht ( Art. 100 Abs. 1 BGG ).

E. 2.1
Gemäss Art. 112 Abs. 1 lit. b BGG müssen Entscheide, die der Beschwerde an das
Bundesgericht unterliegen, die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art und
insbesondere die Angabe der angewendeten Gesetzesbestimmungen enthalten. Der
vorinstanzliche Entscheid hat klar aufzuzeigen, auf welchem festgestellten Sachverhalt und
auf welchen rechtlichen Überlegungen er beruht ( BGE 146 IV 231 E. 2.6.1; 141 IV 244 E.
1.2.1; Urteil 7B_281/2022 vom 16. Mai 2024 E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Begründung insbesondere mangelhaft, wenn
der angefochtene Entscheid jene tatsächlichen Feststellungen nicht trifft, die zur
Überprüfung des eidgenössischen Rechts notwendig sind oder wenn die rechtliche
Begründung des angefochtenen Entscheids so lückenhaft oder unvollständig ist, dass nicht
geprüft werden kann, wie das eidgenössische Recht angewendet wurde. Die Begründung ist
ferner mangelhaft, wenn einzelne Tatbestandsmerkmale, die für die Subsumtion unter eine
gesetzliche Norm von Bedeutung sind, von der Vorinstanz nicht oder nicht genügend
abgeklärt wurden ( BGE 119 IV 284 E. 5b; Urteile 7B_736/2024 vom 18. Oktober 2024 E.
2.3; 1B_360/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 2; je mit Hinweisen). Genügt ein Entscheid den
Anforderungen gemäss Art. 112 Abs. 1 lit. b BGG nicht, so kann das Bundesgericht ihn in
Anwendung von Art. 112 Abs. 3 BGG an die kantonale Behörde zur Verbesserung
zurückweisen oder aufheben. Hingegen steht es ihm nicht zu, sich an die Stelle der
Vorinstanz zu setzen, die ihrer Aufgabe nicht nachgekommen ist ( BGE 141 IV 244 E.
1.2.1; Urteile 7B_736/2024 vom 18. Oktober 2024 E. 2.3; 7B_281/2022 vom 16. Mai 2024
E. 3.3.2; je mit Hinweisen).

E. 2.2
Das Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt vom 30. September 2022 ist mangels
Anfechtung per Urteilsdatum in Rechtskraft erwachsen (vgl. das ebenfalls die
Beschwerdeführerin betreffende Urteil 6B_739/2024 vom 25. September 2024 E. 3). Damit
ist auch die Regelung betreffend die Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie betreffend
die Einziehung in Rechtskraft erwachsen und es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Präsident
der Vorinstanz weiterhin Entscheide in der Sache treffen könnte. Nichtsdestotrotz wird in



Dispositiv-Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung über den von der Beschwerdeführerin
nachträglich gestellten Entschädigungsantrag befunden bzw. der Antrag betreffend die
Freigabe von beschlagnahmten Mitteln abgewiesen. Der angefochtenen Verfügung ist nicht
zu entnehmen, wie der Antrag der Beschwerdeführerin vom 31. Januar 2024 rechtlich
qualifiziert wurde und gestützt auf welche Gesetzesgrundlage sich der Präsident der
Vorinstanz als zuständig erachtete, über das nachträglich gestellte Begehren zu befinden.
Die angefochtene Präsidialverfügung genügt damit den Anforderungen gemäss Art. 112
Abs. 1 lit. b BGG nicht. Dispositiv-Ziffer 2 der angefochtenen Präsidialverfügung ist nach
dem Dargelegten in Anwendung von Art. 112 Abs. 3 BGG aufzuheben und die Sache an die
Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese einen Entscheid trifft, der den Anforderungen von
Art. 112 Abs. 1 BGG genügt. Die Vorinstanz wird sich in einem neuen Entscheid dazu zu
äussern haben, wie sie den Antrag der Beschwerdeführerin vom 31. Januar 2024
qualifiziert. Darüber hinaus wird sie in der rechtmässigen Besetzung über den Antrag der
Beschwerdeführerin zu befinden haben. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. Somit
ist auf die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin nicht mehr einzugehen.

E. 3
Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen; im Übrigen ist sie abzuweisen. Die
Rückweisung zu erneutem Entscheid mit offenem Ausgang gilt hinsichtlich der Kosten-
und Entschädigungsfolgen im bundesgerichtlichen Verfahren als vollständiges Obsiegen
der Beschwerdeführerin (Urteil 7B_372/2023 vom 21. August 2024 E. 3 mit Hinweis). Es
sind keine Gerichtskosten zu erheben ( Art. 66 Abs. 4 BGG ). Der nicht anwaltlich
vertretenen Beschwerdeführerin ist praxisgemäss keine Parteientschädigung zuzusprechen (
Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).

Da ein rein formeller Mangel zur Gutheissung der Beschwerde führt und vorliegend kein
präjudizierender Entscheid in der Sache ergeht, kann auf die Einholung von
Vernehmlassungen verzichtet werden (Urteile 7B_372/2023 vom 21. August 2024 E. 3;
6B_460/2024 vom 13. September 2024 E. 4.3; je mit Hinweisen).
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